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Wie ist denn die Rechtslage? In der allgemeinen Schule in Hessen z. B. müssen Förderpläne
geschrieben werden bei drohendem Leistungsversagen, Nichtversetzung, Lese-
Rechtschreibschwäche und ggf. bei disziplinarisch schwierigem Verhalten. Vor dem Hintergrund
der hessischen Bestimmungen würde ich keine Förderpläne schöreiben (das aber der
Schulleitung gegenüber eventuell zunächst nicht offen kommunizieren). Zudem bist du dann an
eine andere Schule versetzt und Wegen Beurteilungen etc. nicht mehr abhängig, also was
sollen die dir können? ( Also... zunächst Rechtslage prüfen....aber vermutlich bist du schon in
den Ferien...)

1
https://www.lehrerforen.de/thread/38758-bei-versetzung-f%C3%B6rderpl%C3%A4ne-f%C3%BCr-das-kommende-
schuljahr-erstellen/?postID=343047#post343047

https://www.lehrerforen.de/thread/38758-bei-versetzung-f%C3%B6rderpl%C3%A4ne-f%C3%BCr-das-kommende-schuljahr-erstellen/?postID=343047#post343047
https://www.lehrerforen.de/thread/38758-bei-versetzung-f%C3%B6rderpl%C3%A4ne-f%C3%BCr-das-kommende-schuljahr-erstellen/?postID=343047#post343047

